
H A U S O R D N U N G

für das Gebäude und die Außenanlagen Unterwellenborner Straße 6, Kamsdorf
§ 1
Grundsätze
1.
Das Gebäude Unterwellenborner Straße 6 und das dazugehörige Grundstück befinden sich im Eigentum der Gemeinde Kamsdorf. Der Ausbau und die Unterhaltung des Objektes erfolgt im Wesentlichen aus öffentlichen Mitteln. Nur durch eine sorgsame Pflege kann die Gemeinschaftseinrichtung für die Zukunft erhalten werden. Die Bestimmungen der Hausordnung und deren Einhaltung durch die Benutzer des Gebäudes und des Grundstückes, soll diesem Anliegen Rechnung tragen.
2.
Alle Benutzer sind zur gegenseitigen Rücksichtnahme verpflichtet.
§ 2

Benutzungszeiten
1.
Soweit in den Nutzungsverträgen nichts anderes vereinbart ist, kann die Gemeinschaftseinrichtung (Außenanlage) täglich von 07.00 Uhr bis 22.00 Uhr genutzt werden.
2.
Der Aufenthalt im Gebäude ist von Freitag zu Sonnabend und von Sonnabend zu Sonntag bis 01.00 Uhr erlaubt. An den übrigen Tagen ist die Benutzung bis 24.00 Uhr erlaubt.

3.
Das Übernachten im Gebäude ist untersagt.
§ 3

Kinder- und Jugendschutz
1.
In der Gemeinschaftseinrichtung und auf dem dazugehörigen Grundstück dürfen 
a) Branntwein, branntweinhaltige Getränke oder Lebensmittel, die Branntwein in nicht nur geringfügiger Menge enthalten, an Kinder und Jugendliche 
b) andere alkoholische Getränke an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren 

nicht abgegeben werden. Der Verzehr ist nicht gestattet.
2.
Das Rauchen ist in allen Räumen der Gemeinschaftseinrichtung verboten. Auf dem zur Gemeinschaftseinrichtung gehörenden Grundstück ist das Rauchen nur auf der ausgewiesenen „Raucherinsel“ erlaubt.
§ 4
Behandlung von Gebäuden, Inventar und Anlagen
1.
Das Inventar der Gemeinschaftseinrichtung ist pfleglich zu behandeln. Es ist insbesondere darauf zu achten, dass Zigaretten nicht auf den Fußböden im Gebäude und den Gehwegen und Grünanlagen ausgetreten werden.

2.
Die Erhaltung der Gemeinschaftseinrichtung verpflichtet die Nutzer unter anderem zu folgendem:
a)
Trockenhalten der Fußböden, insbesondere in der Nähe von Wasserentnahmestellen, 

b)
Vermeidung von Beschädigungen an der Heizungs- oder Elektroanlage sowie der Anlagen zur Wasserver- und Abwasserentsorgung,

c)
unverzügliche Meldung von Störungen an die 
Gemeindeverwaltung Kamsdorf
Wilhelm-Pieck-Straße 20

07334 Kamsdorf

Tel.: 03671/6770-0

Montag, Mittwoch,






Donnerstag


09.00 Uhr – 11.30 Uhr











13.00 Uhr – 16.00 Uhr






Dienstag


09.00 Uhr – 11.30 Uhr











13.00 Uhr – 18.00 Uhr






Freitag



09.00 Uhr – 11.30 Uhr

3.
Die Räume dürfen nicht mit politischem Werbematerial oder sonstigen Reklamehinweisen und werbenden Anschlägen versehen werden.

§ 5
Reinigung
1.
Die Reinigung der Räume im Gebäude ist durch die Nutzer wöchentlich einmal durchzuführen. Der Fußboden im gemeinschaftlich genutzten Flur ist bei Bedarf feucht zu reinigen.

2.
Fenster sind mindestens einmal im viertel Jahr zu reinigen.

3.
Die Pflege der Außenanlagen obliegt den Nutzern. 

4.
Verunreinigungen und Beschädigungen im Außengelände, die die Benutzer nicht zu vertreten haben, sind der Gemeindeverwaltung unverzüglich mitzuteilen.
§ 6
Sicherheit
1.
Beim Verlassen des Gebäudes sind alle Fenster und Türen zu schließen. 
2.
Die Benutzer sind nicht berechtigt Nachschlüssel anfertigen zu lassen und haben einen Verlust der Schlüssel unverzüglich an die Gemeindeverwaltung zu melden. Die durch den Schlüsselverlust entstehenden Kosten tragen die Benutzer. 
3. Eine Weitergabe der Schlüssel an Dritte ist grundsätzlich unzulässig. Ausnahmen sind nach Genehmigung durch die Gemeindeverwaltung möglich.
4.
Es sind nur die Räume entsprechend des jeweiligen Nutzungsvertrages zu benutzen. Andere leerstehende Räume sowie Keller und Boden dürfen insbesondere nicht als Abstellräume genutzt werden.
5.
Keller, Boden und ähnliche Räume dürfen nicht mit offenem Licht betreten werden.
6.
Die Flure im Gebäude sind als Rettungswege in ihrer gesamten Länge und Breite freizuhalten. Sie dürfen insbesondere nicht mit Einrichtungsgegenständen verstellt oder als Lager- und Abstellräume benutzt werden. 
§ 7
Schutz vor Lärm

1.
Die Gemeinschaftseinrichtung befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft von Wohngebäuden. Deshalb darf ruhestörender Lärm nicht entstehen. Außerhalb der Gemeinschaftseinrichtung sind Musikdarbietungen untersagt. Im Gebäude dürfen Musikdarbietungen lediglich in „Zimmerlautstärke“ erfolgen. 
2.
Durch die Benutzer ist dafür zu sorgen, dass außerhalb der Räumlichkeiten kein übermäßiger Lärm durch die Benutzer selbst entsteht. Insbesondere Rufen, Motorenlärm, Schlagen von Autotüren usw. sind nach 22.00 Uhr möglichst gering zu halten.

§ 8
Wasser/Energie/Heizung
1.
Wasser, Elektroenergie und Heizung sind sparsam zu verwenden. 
2.
An den Heizkörpern sind steuerbare Heizkörperventile angebracht. Temperaturregelungen sollen hierüber erfolgen. Beim Durchlüften der Räume ist darauf zu achten, dass nicht permanent die Fenster gekippt sind und gleichzeitig die Heizkörper auf Höchstleistung gesteuert sind. 
3.
Der Einsatz von Elektroheizgeräten ist grundsätzlich verboten.

§ 9
Abfallentsorgung
Die Entsorgung aller anfallenden Abfälle hat durch die Benutzer eigenverantwortlich zu erfolgen.
§ 10
Grünflächen

1.
Das Zelten auf dem Grundstück ist untersagt.
2.
Das Befahren der Grünflächen mit Kraftfahrzeugen und Fahrrädern ist verboten.
§ 11

Tierhaltung

Der Aufenthalt von Haustieren im gesamten Gebäude ist nicht gestattet. Im Außengelände sind Hunde ständig an der Leine zu führen.

§ 12
Parken
1.
Das Parken auf dem Grundstück ist nur auf den dafür vorgesehenen Stellplätzen erlaubt. Durch abgestellte Kraftfahrzeuge darf es zu keinen Behinderungen für Ver- und Entsorgungsfahrzeuge sowie Notarzt, Feuerwehr und Polizei kommen. Es gilt der § 12 der StVO.

2.
Verboten ist das Parken auf Grünflächen.
3.
Auf den öffentlichen Straßen vor dem Grundstück gilt die StVO.
§ 13
Hausrecht

1.
Das Hausrecht wird durch die Gemeinde oder ihre Beauftragten ausgeübt.

2.
Den Anordnungen der Gemeinde bzw. ihrer Beauftragten ist in jedem Fall Folge zu 
leisten.
§ 14
Haftung
1.
Für alle verursachten Schäden am Gebäude, den Einrichtungsgegenständen und den Außenanlagen haften die Benutzer in vollem Umfang. Schäden sind der Gemeinde unverzüglich zu melden.
2.
Die Gemeinde übernimmt keinerlei Haftung für die Beschädigung oder den Verlust von nicht gemeindeeigenen Gegenständen oder Garderobe. 
3.
Die Benutzer stellen die Gemeinde von allen Haftungsansprüchen frei, die sich aus der Inanspruchnahme der Räume und des Grundstückes ergeben.

§ 15
Zuwiderhandlungen
Zuwiderhandlungen gegen diese Hausordnung, die in ihr getroffenen Anordnungen oder von der Gemeinde bzw. beauftragten Dritten für den Einzelfall getroffenen Anordnungen, können 
a) den zeitweiligen oder dauernden Ausschluss vom Benutzungsrecht,
b) eine zeitweilige oder dauernde Reduzierung der in § 2 genannten Benutzungszeiten 
c) die Kündigung des Nutzungsvertrages 
zur Folge haben.

§ 16
Inkrafttreten

Diese Hausordnung tritt am 25.06.2008 in Kraft.

Kamsdorf, 23.06.2008
Groll

Bürgermeister
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